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Vollzug des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG);

Antrag auf lnformationsgewährung vom 17.04.2019 hinsichtlich des Betriebes ,,11 Pescatore",

Franziskanergasse 13, 87629 Füssen

Das Landratsamt Ostallgäu erlässt folgenden

Bescheid:
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onsgewährung hinsichtljch der Gaststätte „11 Pescatore",  Franziskanergasse  13,  87629 Füssen,

wird wie folgt stattgegeben:

a)     Bekanntgabe der Daten der lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfung vom 29.08.2017

beim aktuellen  Betreiber.

b)     Herausgabe des entsprechenden Kontrollberichtes.

Die  lnformation wird  14 Tage nach Zustellung dieses  Bescheides an den  betroffenen  Dritten  in

Schriftform bekannt gegeben, sofern bis dahin keine gerichtliche Untersagung erfolgt ist.

11.     Für diesen  Bescheid werden  keine Kosten erhoben.

Landratsamt Ostallgäu  .  Schwabenstraße  11.  87616  Marktoberdorf .  www.ostallgaeu.de

Sparkasse Allgau  .  lBAN:  DE66 7335 0000 0240 0072 60  .  BIC:  BYLA DE  MI  ALG



Gründe:
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hinsichtlich der letzten beiden  lebensmittelrechtlichen  Betriebsprüfungen sowie die  Herausgabe der

entsprechenden Kontrollberichte bei Beanstandungen des Betriebes „11 Pescatore",  Franziskaner-

gasse 13, 87629 Füssen.
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Der Antragseingang wurde mit Schreiben des Landratsamtes Ostallgäu vom 26.04.2019 bestätigt.

Dem  maßgeblichen Betrieb wurde schriftlich Gelegenheit gegeben,  sich zu der beabsichtigten Her-

ausgabe der erbetenen  lnformationen zu äußern, worauf sich der lnhaber des Betriebes am

29.04.2019 telefonisch geäußert hat.

1.    Das Landratsamt Ostallgäu ist zum Erlass dieses Bescheides sachlich und örtlich zuständig

gemäß § 2 Abs.  2 Satz  1  Nr.  1  Buchstabe b,  § 4 Abs.  1  Satz 4 Nr.  2 VIG, Art.  3 Abs.  2  und Art.

21  a Abs. 2 Satz 1  des Gesundheitsdienst-und Verbraucherschutzgesetzes (GDVG) und Art. 3

Abs.  1  Nr. 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayvwvfG).

2.    Die Ziffer 1.  des  Bescheidtenors beruht auf § 4 VIG.

Demnach wird  die  lnformation auf Antrag  erteilt (§ 4 Abs.  1  Satz  1  VIG).

Weiterhin muss der Antrag hinreichend  bestimmt sein und  insbesondere erkennen lassen,  auf

welche  lnformationen  er gerichtet ist (§ 4 Abs.  1  Satz 2 VIG).
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a)   wann die beiden letzten lebensmittelrechtlichen  Betriebsprüfungen stattgefunden haben und

b)   ob es hierbei zu  Beanstandungen kam.
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Kontrollberichtes,  unabhängig davon, wie die Behörde die Beanstandungen eingestuft hat

(bspw.  als „geringfügig" oder „schwerwiegend").

Da im vorliegenden Fall Belange des maßgeblichen  Lebensmittelunternehmers von dem Antrag

auf lnformationsgewährung betroffen waren, wurde dem betroffenen  Lebensmittelunternehmer

nach § 5 Abs.  1  Satz 1  VIG Gelegenheit zur ÄUßerung gegeben.

Eine Abwägung der lnteressen des betroffenen Lebensmittelunternehmers gegenüber dem  lnte-

resse des Antragstellers an einer Herausgabe der lnformationen hat ergeben, dass ein lnforma-

tionsanspruch besteht, da durch das VIG Verbraucherinnen und Verbraucher freien Zugang zu

den  bei  informationspflichtigen Stellen  vorliegenden  lnformationen haben, damit der Markt

transparenter gestaltet und  hierdurch der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor ge-

sundheitsschädlichen oder sonst unsicheren  Erzeugnissen und Verbraucherprodukten sowie vor

Täuschung beim Verkehr mit Erzeugnissen und Verbraucherprodukten verbessert wird.

Da beim  aktuellen  Betreiber der maßgeblichen  Gaststätte am  29.08.2017 eine  Kontrolle erfolgte,

kann  nur hinsichtlich dieser Kontrolle eine  lnformationsgewährung  erfolgen.

Hinweise:

Bei der Herausgabe von Kontrollberichten werden die personenbezogenen Daten, die nicht

den/die Lebensmittelunternehmer/in betreffen, geschwärzt (Kontrollpersonal,  Betriebspersonal

usw.).

Weiterhin werden alle lnhalte, die nicht dem Anwendungsbereich des VIG unterliegen, ebenfalls

geschwärzt.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Verbraucherinformationsgesetz allein Auskunfts-

ansprüche gegenüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit der Weiterver-

wendung  der erhaltenen  lnformationen durch Sie als Antragsteller trifft.

Ob und wie Sie die  lnformationen weiterverwenden,  liegt daher in  lhrer alleinigen Verantwortung

und  Risiko.

Bei der Weitergabe bzw. Veröffentlichung handeln Sje als Verantwortlicher im Sinne des Art. 4

Nr.  7  DSGVO.

Auch bei  Name,  Kontaktdaten und Unterschrift des den Antrag  bearbeitenden Behördenmitar-

beiters handelt es sich um personenbezogene Daten.

11'.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 7 Abs.  1  Satz 2 VIG, da der Verwaltungsaufwand unter

1.000,00  Euro  liegt.



Rechtsbehelfsbelehrun

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben

werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg

Postfachanschrift: 1123 43, 86048 Augsburg

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg.

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben

werden.

Die Klage muss den Kläger, den  BekLagten (Freistaat Bayem) und den Gegenstand des Klagebegeh-

rens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthaLten.  Die zur Begründung dienenden Tatsa-

chen und  Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt wer-

den.  Der Klage und allen  Schriftsätzen sollen  bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Nie-

derschrift Abschriften für die  übrigen  Beteiligten  beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrur":

-      Die  Einlegung eines  Rechtsbeheffs per einfacher E-Mail  ist nicht zugeLassen  und entfaLtet !sgjpe

rechtlichen Wirkungen!

-      Eine  Klageerhebung  in  elektronischer Form  ist unzulässig.

-      Kraft Bundesrechts wird in prozessverfahren vor den verwaltungsgerichten infolge der Klagerhe-

bung eine Verfahrensgebühr fällü.

-      Auf die Möglichken der Einlegung eines Rechtsbehemes durch von der Entscheidung betroffene

Dritte,  insbesondere auf § 80a Verwa"ngsgerichtsordnung (VwGO), w^rd hingewiesen.
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